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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.09.1970

Norm

WarnEV §1

StVO §60 Abs3

StVO §89 Abs2

Rechtssatz

Die im § 1 Abs 1 WarneinrichtungsV normierte Verp5ichtung des Lenkers eines mehrspurigen Fahrzeuges, das auf

einer Freilandstraße bei Dunkelheit zum Stillstand gelangt ist und ein Verkehrshindernis bildet, dieses unverzüglich

den Lenkern anderer auf dem verlegten Fahrstreifen herannahender Fahrzeuge durch Aufstellung einer im § 2 der

Verordnung genannten Warneinrichtung anzuzeigen, wird weder durch eine vorschriftsmäßige Beleuchtung des

Fahrzeuges (§ 1 Abs 2 WarneinrichtungsV) noch durch die Erkennbarkeit des Fahrzeuges infolge der sonstigen

Beleuchtung im Sinne des § 60 Abs 3 StVO aufgehoben.
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